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Jobst-Hubertus Bauer
Stuttgart

Vor kurzem ist das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz
(AGG) fünf Jahre alt gewor-

den. Die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes hat in ihrem Internet-
auftritt sogar eine Seite „Happy
Birthday AGG“ eingerichtet. Die
meisten Gratulanten äußern sich
höflich positiv – überschwänglich
ist kaum jemand. Die Zurückhal-
tung hat gute Gründe: Im allgemei-
nen Zivilrecht spielt das AGG so gut
wie keine Rolle. Die Urteilsdaten-
bank Juris verzeichnet lediglich 66
Entscheidungen der Zivilgerichte,
die einen Bezug zum AGG haben.
Das zeigt: Entweder war das Gesetz
überflüssig, oder es ist wirkungslos.
Mir scheint Ersteres der Fall zu
sein. Der zivilrechtliche Teil des
AGG zielt auf Diskriminierungen
bei Massengeschäften und die Ver-
mietung von Wohnraum. Dass aber
jemand z.B. im Kaufhaus oder in ei-
ner Gaststätte wegen seiner ethni-
schen Herkunft oder Religion oder
aus anderen unerlaubten Gründen
diskriminiert wird, kommt nur äu-
ßerst selten vor. Das AGG kann man
in diesem Bereich also getrost als
symbolische Gesetzgebung bezeich-
nen.

Eine wesentlich größere Rolle
spielt das AGG im Arbeitsrecht – nur
leider keine rühmliche. Die Urteils-
datenbank verzeichnet 935 Ent-
scheidungen mit Bezug zum AGG.
Die von Arbeitgeberseite befürch-
tete Klagewelle ist damit zwar ausge-
blieben. Gleichwohl ist das AGG zu
einem festen Bestandteil der ar-
beitsrechtlichen Praxis geworden.
Das liegt aber nicht daran, dass
deutsche Arbeitgeber regelmäßig
ihr Personal diskriminieren – die
deutsche Arbeitswelt ist keines-
wegs ein Hort von Rassismus, Frau-
enfeindlichkeit und ähnlichen Res-
sentiments.

Der Hauptgrund für die Irritatio-
nen, die das AGG im Arbeitsrecht
ausgelöst hat, ist das Verbot der Dis-
kriminierung wegen des Alters. Un-
terscheidungen nach dem Lebensal-
ter waren im deutschen Arbeits-
recht allgegenwärtig und wurden
gerade auf Arbeitnehmerseite auch
akzeptiert. Dass ältere Arbeitneh-
mer schutzbedürftig sind und des-
halb in den Genuss gewisser Vor-
teile kommen sollen, leuchtete den
meisten ein. Erzwungen von euro-
päischen Vorgaben verbietet das
AGG aber grundsätzlich auch die Be-
vorzugung Älterer gegenüber Jünge-
ren. Viele Regelungen, von der Sozi-
alauswahl über den Sonderkündi-
gungsschutz für Ältere bis hin zu al-
tersabhängigen Urlaubsansprü-
chen, stehen auf dem Prüfstand. Es
ist leider unklar, welche dieser Re-
gelungen die Gerichte, allen voran
der Europäische Gerichtshof, ak-
zeptieren werden. Die dadurch ent-
standene Rechtsunsicherheit ist für
Arbeitgeber schwer erträglich. Die
Richtlinien und das AGG haben
Handlungsbedarf geschaffen, wo es
bei Lichte betrachtet überhaupt kei-
nen gab. Zum Feiern besteht wenig
Grund.

Jobst-Hubertus Bauer ist Partner
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S teuerrecht in Deutschland ist
sehr kompliziert, Gesetzge-
bungsverfahren werden zu-

nehmend hektisch umgesetzt. Kein
Wunder, dass Finanzämter die Ab-
gaben immer öfter aufgrund um-
strittener gesetzlicher Regelungen
berechnen. Derzeit sind eine Fülle
von Punkten strittig, zu denen Ein-
kommensteuerbescheide einen
Vorläufigkeitsvermerk erhalten:
Höhe des Grundfreibetrags der
steuerlichen Entlastung von El-
tern, Abzug von privaten Steuerbe-
ratungskosten und Vorsorgeauf-
wendungen oder Besteuerung von
Altersrenten.

Gestrichen wurde der Vermerk
zuletzt beim häuslichen Arbeitszim-
mer, der Pendlerpauschale sowie
beim Entlastungsbetrag für Allein-
erziehende; hierzu hatte das Bun-
desverfassungsgericht eine Ent-
scheidung gefällt. Jetzt ist in Karls-
ruhe unter Az.: 1 BvR 1359/11 eine
Verfassungsbeschwerde zu der
Frage anhängig, ob ein Vorläufig-
keitsvermerk den Rechtsschutz der
Steuerzahler ausreichend wahrt. Ei-
nen solchen Vermerk nach § 165
der Abgabenordnung erlässt das Fi-
nanzamt immer für einen konkre-
ten steuerlichen Umstand. Er be-
wirkt, dass das Finanzamt Be-
scheide zu den aufgelisteten The-
men von Amts wegen offenhält. Ent-

scheiden Bundesverfassungsge-
richt, Europäischer Gerichtshof
oder Bundesfinanzhof zugunsten
der Steuerzahler, werden alle Be-
scheide mit Vermerk ohne weiteres
Zutun berichtigt. Das kann Bürgern
und Unternehmen Steuererstattun-
gen plus Verzinsung bescheren.

Wer aus anderen Gründen mit
dem Steuerbescheid nicht einver-
standen ist, muss Einspruch einle-
gen, denn die Vorläufigkeit wirkt
nur auf die aufgelisteten Punkte.
Bürger mit noch nicht bestandskräf-
tigen Bescheiden können innerhalb
der einmonatigen Rechtsbehelfs-
frist Einspruch einlegen und auf ei-
nen Vorläufigkeitsvermerk pochen
oder den Rechtsbehelf mit Verweis

auf bei anderen Finanzgerichten an-
hängige Verfahren ruhend stellen.
Damit vermeiden sie die endgültige
Besteuerung.

Weitere Möglichkeiten gibt es bei
Bescheiden, die aus anderen Grün-
den offen sind: etwa eine Festset-
zung unter dem Vorbehalt der Nach-
prüfung, was den gesamten Steuer-
fall offenhält, oder die Erweiterung
eines Einspruchs, über den noch
nicht entschieden wurde. Beliebt
ist der Vorläufigkeitsvermerk auch
im Einzelfall, wenn das Finanzamt
Liebhaberei vermutet.

Oliver Holzinger ist Steueranwalt
und Chefredakteur von
„Der Betrieb“. www.der-betrieb.de
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Wer seine Rechte nicht
schnell genug sichert,
muss entweder klagen
oder zahlen – das gilt

auch in den sozialen Netzwerken
wie Facebook und Twitter. Der Fuß-
ballclub Schalke 04 entschied sich
für das Zahlen und überwies seinen
Fans im August 50 000 Euro für den
Kauf der größten Schalke-Fanseite
auf Facebook (zu finden unter
http://tinyurl.com/3vtchcb) mit
über 300 000 Fans. Der Grund: Der
Fußballclub hatte es unterlassen,
beizeiten eine eigene offizielle Fan-
seite auf Facebook einzurich-
ten; dies erledigten die Fans dann
ohne Erlaubnis, aber erfolgreich in
Eigenregie. Theoretisch hätte der
Fußballclub wegen Markenrechts-
verletzung gegen seine Fans auf He-
rausgabe der Seite klagen können,
damit aber viele Fans vergrätzt.
„Ein Rechtsstreit ist hier schwierig
und mühsam und inhaltlich nicht
immer der richtige Weg“, sagt die
Hamburger Rechtsanwältin Nina
Diercks, Expertin für Social Media.
Der Fall des Fußballclubs ist ein Bei-

spiel dafür, wie langsam und teil-
weise rechtlich naiv Unternehmen
bislang im Internet agieren. Dabei
werden die sozialen Netzwerke für
das Marketing immer wichtiger.
Laut der aktuellen Onlinestudie von
ARD und ZDF sind mehr als 73 Pro-
zent der Deutschen im Internet,
und knapp die Hälfte von ihnen hat
ein eigenes Profil in einer Social
Community. Zwar haben auch
schon viele Unternehmen einen Auf-
tritt auf Facebook und Twitter –
etwa im Bereich Handel, Tourismus
und Automotive, so eine Studie des
Deutschen Instituts für Kommunika-
tion und Recht im Internet, doch
die Inhalte sind wenig zielgerichtet
und zu wenig aus der Perspektive
des Kunden gedacht.

Speziell für die rechtlichen Pro-
bleme fehlt oft das Bewusstsein.
„Hier herrscht häufig der Glaube
vor, dass die neuen Medien ein
rechtsfreier Raum sind und daher
eine genaue Planung und ein ge-
naues Hinsehen überflüssig sind.
Kein erfahrener Marketingfach-
mann käme auf die Idee, eine Print-
oder TV-Kampagne ohne rechtliche

Prüfung zu starten. In den Social Me-
dia ist dies leider immer noch eher
die Regel“, sagt Anwältin Diercks.

Der Fall der Schalke-Fans, die auf
eigene Faust eine Fanpage errichtet
und damit Markenrechte verletzt ha-
ben, ist typisch für die sozialen Netz-
werke. Weitere Gefahrenquellen lie-
gen in der Kennzeichnungspflicht.

So ist es zum Beispiel kaum einem
Unternehmer bewusst, dass er auch
für Twitter, Facebook & Co ein Im-
pressum benötigt. Wichtig ist außer-
dem, dass nur selbst verfasste und
recherchierte Inhalte weiterverbrei-
tet werden – ein Punkt, der auch für
Fotos oder Grafiken gilt. „Verboten
sind zudem Identitätstäuschungen

durch Mitarbeiter, die unter fal-
schem Namen das Unternehmen
und seine Produkte loben“, erklärt
Thomas Hören, Professor für Infor-
mations- und Medienrecht von der
Uni Münster. Auch das Wettbe-
werbs- und Persönlichkeitsrecht ist
zu beachten. Zwar sollte die Kom-
munikation in den Social Media di-
rekt und authentisch sein – trotz-
dem darf sie andere Unternehmen
nicht schlechtmachen oder gar de-
ren Ruf schädigen. Eine Entschei-
dung des Landgerichts Frankfurt (Be-
schluss vom 20.04.2010, Az.: 3-08 O
46/10) zeigt, wie schnell die Nutzer
in solchen Fällen in die Haftung gera-
ten: Hier hatte ein früherer Mitarbei-
ter eines Unternehmens – inzwi-
schen bei einem Konkurrenten ange-
stellt – über Twitter Links verbreitet.
Diese enthielten wahrheitswidrige
und geschäftsschädigende Äußerun-
gen über seinen ehemaligen Arbeit-

geber. Solche Verlinkun-
gen sind laut Gerichts-

beschluss unzuläs-
sig, gegen den
Nutzer erging
eine einstwei-
lige Verfügung.

Aber nicht
nur die gesetzli-

chen Spielregeln
erfordern juristische Sensibili-

tät. Auch die hausinternen Vor-
schriften gerade bei Facebook ver-
langen Beachtung. Für die gewerbli-
che Nutzung hat Facebook soge-
nannte Fanpages vorgesehen. Die
unternehmerische Kommunika-
tion über private Profile verstößt

gegen die Nutzungsbedingungen
von Facebook. Rechtsanwalt Sebas-
tian Dramburg von der Berliner
Kanzlei Schwenke & Dramburg
warnt: „Facebook kann im Extrem-
fall ein Unternehmensprofil lö-
schen, wenn es nicht auf einer Fan-
page, sondern auf der persönlichen
Seite eingerichtet ist.“ Das ist ärger-
lich und teuer, vor allem, wenn viel
Aufwand in dem Profil steckt und
mit kostenpflichtiger Werbung die
Zahl der „Friends“ erhöht wurde.
Für große Unternehmen mache Fa-
cebook keine Ausnahme, so Dram-
burg.

Fest steht: Das Web 2.0 bietet Un-
ternehmen Spielraum für Kreativi-
tät, wenn sie das Recht nicht aus den
Augen verlieren. Tatjana Neuwald,
bei der IHK München zuständig für
gewerblichen Rechtsschutz, rät da-
her, unternehmensinterne Richtli-
nien für Social Media aufzustellen:
„Das ist wichtig, damit der Mehrwert
nicht zu einem Minderwert wird.“

Votum:Fünf Jahre
Allgemeines
Gleichbehandlungs-
gesetz – einGrund
zumFeiern?

Verstrickt
im sozialen

Netz
Fußball-Clubs, aber auch Unternehmen,
die die Regeln von Facebook und Twitter

missachten, riskieren teure Prozesse.
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SteuerthemaderWoche:
Immermehrvorläufige Steuerbescheide erhöhendieChance auf Erstattungen

„In sozialen Netzwerken
ist ein Rechtsstreit nicht
immer der richtigeWeg.“
Nina Diercks
Rechtsanwältin
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